
soll [bei dem
Geschädigten atehen;
und wenn er will das seinige
geben, das aber haben welches

Bruchstücke eines zweiten Gesetzes von Gortyn.

Im (Reoht von Gortyn) (Band XL Ergänzungsheft, weiter­
hin mit BZ. citirt) S. 2 unten und S. 6 gedachten wir eines zweiten
Gesetzes jener Stadt, von welohem Hr. Halbherr ein Stüok auf­
gefunden und Hr. Fabrioius uns die erste Nachrioht gegeben hatte.
Das Stück ist seitdem von Halbherr und Comparetti edirt, abge­
bildet, übersetzt worden im :Mnseo Itll,liano di antichita ciass. I
p. 277; Lewy (Stadrecht von Gortyn> S. 26 hat den Text wieder­
holt, auch mit Uebersetzung und Anmerkungen begleitet, danach
die Brüder Baunack (Inschrift von G.' S.166. Wenn auch wir
jetzt dies Fragment zu unsrer Ausgabe nachtragen, so geschieht
dies, weil uns dasselbe eingehenderer sachlicher Erörterung be·
dürftig und werth erschien; aber auch das Sprachliche 'musste
noch ein und das andre :Mal gegen die Lesung und Uebersetzung
der Vorgänger richtig gestellt und wo wir auch der eigenen Auf·
fassung misstrauen, behufs weiterer Prüfung auf das Bedenkliche
hingewiesen werden.

Das Quaderstück, welohes diese Reste darbietet, gleicht den
Quadern der anderen :Mauer. Auch die Schrift wird gleioh in Form
und Grösse, obschon nicht gleioh vollkommen genannt; wegen des
Zeichens H ist sie jünger als das grosse nnd als das zu A 7 ange·
führte, gleichfalls von btE0'6m redende Gesetz. Das Stück erstreckte
sioh über 3 Columnen; von der ersten ist kein Wort erhalten, VOll.

2 und 3 je 16 Zeilen; naoh :Massgabe des grossen Gesetzes würden
fast 40 Zeilen zwischen A und B fehlen. Auf dem Rand, weloher
diese beiden Columnen trennt, zwisohen Z. 9 und 10 steht ein /1,
wohl (vierter AbMhnitt der Colnmne'; bei ,.u:unJpav<; B 12 und
13 ein J oder 3, welches Zeiohen möglicherweise die Gesetzesab·
schnitte zu zählen diente, vgl. BZ. S. 3.

[E1Tl TÖ-
Al abt[Kll)9€vn ~l!llV'

Kai}Ka Mt TO [EOV} aUT­
o bOl!llV, TO b' ifKllV Ö

A 2 zu Anfang ist Raum für 3 Buohstaben, für mehr als al-
'1'0 Il€V o.tJ'I'W Comparetti. Die Hasta des Digamma sieht man nocb
3 in ElKEV die Buchst. 1K nicht unversehrt doch so dass eine an

dre Lesung nicht möglich scheint. Compar. liest '1'0 (j' €Kflvw l;lKEV
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K€V, at KU .F0l IlTt [Ail]l
beKO'a99at, 1'0 llrrAö-
V 1'€lO'fjTlXt. lIl. be

K(X IlTt ElTIM11Tat TO Tt'­

apo9Ev n Iln ETt'€A€U-

O'€l 1'0 T€TVaKOe;; n IlTt
10 bE1KO'Et, Ul €1P[II]Ullt,

ME €VblKOV T11l11V. al
M KlI O'ue;; KapralTt'O-

t;; Tt'ap6O'El ~ KlITaO"K€-

hatte, wenn er es· ihm nicht will
5 annehmen, so wird er das Einfache

sich zahlen lassen. Wenn er aber
nicht verfolgt das
weggestossene oder nicht zugehen
lässt das todte oder nicht

10 nachweist, wie geschrieben steht,
soll kein Rechtsanspruchsein. Wenn
aber ein Schwein ein starkfüssigeB
(Thier) wegstösst oder ruinirl,

dare il proprio e rilasciare quel di oolui i Lewy '1'0 M KT)VW Eh:EV, 'das
des anderen aber solle (in seinen Besitz) kommen'. Aber warum dann
nicht '1'0 b€ KfjVW €1Cl'JV? Auch ist ICT)VW nicht geeignet fiir Gesetzes­
sprache, und die Infinitivendung wird -l1v geschrieben; Dass b' I!KI'\V
abzutheilen ist, betrachten wir als zweifellos, als zweifelhaft dagegen ob
'1'0 b' im Gegensatz zu aUTO oder, was ja am nächsten liegt, '1'0 b', und
wie die Buchst.-Gruppe EIKEV zu verstehen ist. An sich möglich 'kam'
yon dar. ElKW, 'wich' von FeiKW mit Sohwund des Digamma beim
Augment, vielleioht . ähnlich ist, angemessen ist' für I!OlKEV nach Abrens
diaI. 2 p. 340, obgleioh bei Alkman Fr. 80 Bergk ollCal; bessere Gewähr
hat als EiKa<;. Gegen solche Möglichkeiten spricht tbens Formales (wie
das Tempus) theils Sachliches (wie das folgende 0€l:a66m, das auf MlAl'\v
zurück geht, als ob dies Satzglied ohne Belang wäre)..Es bot sich
kein andrer Ausweg dar als EiXEV 'er hatte' zu interpretirEln, wofür
man freilich in Gortyn naoh streng dar. Dialekt l1XEV erwarten sollte.
Abrens 2 p. 202 u. 203. Auch bleibt das v ~q>EAKUI1TIK6v zu merken,
welches im ersten Gesetz und B 14 nicht vorkommt.

5 arrAOov im ersten Gesetz.
6 falsch die Uebersetzungen 'soll er bezahlen' oder 'ersetzen'.
7 vgl. e.bbiET<l1 in der Insohrift gr. antiq.477, BZ. p. 3, was ent­

weder 'hinein verfolgen' bedeutet oder in -tb MltT<Xl zu zerlegen ist. emb­
(indem er nachsetzt) ist neu, das Verb die Quelle von bil:1'\116ctl l:l'JTE1v.

8 der Buohst. fi dem Anschein naoh corrigirt aus E. Aussar in
IA€ ~VblKOV (J.l'fjvblKOV) A 11 ist in allen Fällen die ein Urtheil gewähren,
der lange e-Laut durch 11 bezeiohnet, denn der Conjunotiv des sigma­
tischen Aorists hat die hier in e1TEAEvuEl, betKuEl, 1TapWI1El vorliegende
Endung regelmässig, vgl. W. Sohulze im Hermes 20 S.492.

9 in IATJ ist unter IA ein Strioh gezogen.
10 der Zeichnung fehlt in I!YPl'LTTlXl das erste <x, dagegen

steht zwischen T und p unten ein Schnörkel wie <; zugesetzt.
11 fIvl'\v die Zeichnung.
13 bisher las man tl K<1TMX€V i'jl 'wenn es möglich ist den Eber

zu fangen'. Die auch nach unsrem Gesetzestext noch behauptete Structur
der Condioionalpartikel mit dem bIossen Conjunctiv ist dadurch nicht
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Vll1. TOV TE (J'UV ~m T01 so soll sowohl das Sohwein bei dem
15 Tta(J'(J'TCU nJll'JV 0 K' Tll T- 15 Herrn stehen, dessen das stark-

o KapTaiTto~ Kat TO fÜ88ige als auoh d

B Tat TO Fl(J'FOV KIlTll(J'-
Ta(J'€1. YTtTtOY b[e: KTIJl-
i[0 ]VOV KOVOV TO JlEv
vuva'rov €.TtlMeeat,

5 Ul ETpaTTal' ai bE Im

TETvaK111 11 JlTJ VUV­

a'rov 111 (11) ETtlbleeeal.
KaMv &\lT\ lla1T\J[p-
OV buov lv 'rall; Tt€V-

10 TE, ai f:lEIK(J'El, OTtij K'
n1, KOpKIOT€POV 111l11­
V aUTOV KIl\ TOV~ /..I(X­
lTlJpaVl;, ai ETtEbtn-
o 11 €Tt~AEU(J'€ fl EKaAl1

15 bEIK(J'IOV. Kuvav~

'&TtaIlTtalOIlEvo[vill

so wird er das Gleiohe er-
legen. Pferd aber und Maul-,
esel und Esel soll er nach

Möglichkeit verfolgen,
5 wie gesohrieben steht. Wenn e8 aber

todt ist oder nicht möglich
ist es zu verfolgen,
so soll er laden vor zwei
Zeugen binnen fünf

10 (Tagen), ob er naohweisen wird. wo
e8 sei, und eidlicher sei
er und die Zeugen,
ob er verfolgte .
oder zugehen lieBS oder lud

15 um naohzuweisen. Hunde.
gegen welche aUBsohlägt

*
wahrscheinlioher geworden. l<UTucrl<€Vlll wahrscheinlioh wie 1tUpwcrEI
Aorist (vgl. El€Vlll, T€VllTaI) und danach von uus accentuirt, st,eht wohl für
näohst dem l<UTUcrKEMcrlll, vom Stamm aKEV- mit v für ll, viel­
mehr für bv, indem festwuchs der Nasal von I1KEMvvuf.u O'l<{ovmll I1KllV{1tTW
(Hesyeh laK~V11V€ und &1toaKvilVlll~) 8cinde,'c vgl, bEOllf.!VllIlEVllV HZ. p. 11.
Hierzu aKflvo~ Oadaver? So fällt auch Licht auf kret. VUVllTCU für
ouv", aus T~V (la.t. gnaoo8 deutsch kunnen) entwickelte sich der Anlaut
gemeingr. nach iv6cpOl; llv6cpo~, in Gortyn nach ' AptaTVll 'Aplaovtj
'Ap1dvll .ß.'rianne. Ein ähnlioher Ausdruck in der lex Aquilia rupel'it,
hierin wurden et scissa ct quoqUQ modo vitiata aut perempta begriffen
(Gaius S, 217 Dig. 9, 2, 27, 5).

B 1 al l!TPUT'Wt ergänzt Oompar., möglich -rWI TrdcrTal u. a.
2 die Lücke hinter II fasst die Ergänzung kaum, aber andernfalls

müsste A verlesen sein für K. Ebenso Instit. 4, 3,1 equi muLi asini.
7 fi hat keine Erklärung. ~111 für dll Compar. so dass ft Z. 6

als 'wenn' gefasst werden müsste. Die Vergleichung von Z. IS. 14
kann auf den Gedanken führen, der Steinmetz habe €1tEhEl1l1al oder
mehr übersprungen; aber sachliche Erwägung empfiehlt die Tilgung
von fJ (so Bauna.ck) als irrig wiederholt aus Z. 6. '

11 der Singular, obgleich auch die Zeugen noch hinzugefügt wer­
den, dient unsrer Lesung im ersten Gesetz 9, 38 zur Bestätigung.

16 'der Gedanke des Ausschlagens mit dem Hufe liegt zu Grunde'
Lewy. Ein neues DecompositUIn, dergleichen das erste Gesetz drei hat,
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I. Das Gesetz handelt aussohliesaliob von den Civilrechta­
folgen einer Beschädigung, die ein Eigentlrümer 1 von Hanatbieren
an seinen eigenen Hausthieren durch fremde Hausthiere erleidet 2.

Der Kl'm~e halber wird im Folgenden von Besohädigung eines
Thiera durch das andere gesprochen, obwohl das nicht correct
ist. Die Beschädigung besteht nämlich darin, dass das Thier ge­
tödtet ll, oder dass es VOll der Heerde oder (lem Haus fortgejagt
und dadurch dem Eigenthümer verloren gegangen ist 4. In die­
sem letzteren Falle braucht der Körper des Thiers selbst natür­
lich nioht besohädigt zu sein. Ob das Gesetz auoh von blossen
Verwundungen eines Thieres duroh ein anderes spricht, bleibt
zweifelhaft. TIllpw8flv kann nicht, wie Lewy will, jeder tödtliche
Angriff sein, sondern nur ein Verjagen des Thiers, wie durch A 7
EmMl'JT<X1 TO TIlIPw8ev bewiesen winl. KlXTlXO"KEV1;J A 13 könnte
zwar an sieh auch vielleioht blosse Verwundung bedeuten; riehtiger
ist es aber dooh wohl, es als <tö(lten' zu verstehen, denn die Auf­
zählung A 6 W. in Verbindung mit B I) ff. erwähnt als Beschäc1i­
gungsfalle nur den Tod und die Verjagung, welohe Verfolgung
verlangt. Nicht wahrscheinlich, dass das Gesetz überall auoh an
blosse Verwundungen denkt, bei diesen aber weder eine <Zutra­
gung' noch ein <Aufzeigen' durch den Eigenthümer des verwun­
deten Thiers als Voraussetzung des Schadensersatzanspruohes er­
fordert; eher möglich, dass das Gesetz an anderer Stelle, die uns
nicht erhalten, auch von Verwundungen gesproehen und ihre
Rechtsfolgen normirt hat. Die Notiz ist indess doch nicht olme
Interesse, dass nach einer Bestimmung mehrerer altsohwedischer
Provinzialrechte, die dann in das sohwedisohe gemeine Land- und

schon {i1r€PKetTIG-rall€V, An Theilung d1r' d"m-, an Abkiirzung amlll.

(dq>etj.l{m, Aphamioten) wie bei Demosnamen darf man nioht denken.
Von den übrigen Thieren ist im Singular die Rede. Naoh der Lücke
freier Raum von 2 Buchst.

1 1raGTet,; A 15, im grossen Gesetz nllr bei Sklaven so vorkom,.
mend (HZ. S. 64), also wie lat. dominus persönlich und sachlich.

2 Nicht etwa auch, die eine Person durch fremde Thiere am
eigenen Körper erleidet; der dlHKl')9€.f,; in A 1 ist, wie A 7 ff. beweist,
gleichbedeutend mit dem TraGTet,; W K' iJ U. s. w. in A 15: er ist der
an seinem Vermögen beschädigte. Ueber Beschädigungen von Thieren
durch 'Menschen spricht das Gesetz nicht; anderer Ansicht Comparetti
S.278.

8 TO T€TV(lJ<OI;; A 9. B 6.
<I mxpw9flv A 7. 13; vgl. dazu unten Note 21.
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Stadtgerellht übergangen ist, (blosse Verwundung von Vieh, 110

weit dasselbe nicht dadurch arbeitsunfähig wird', überhaupt kein
Obligation bewirkt 5.

2. Das Gesetz unterscheidet je nach der Art der bethei·
ligten Thiere mehrere Fälle. Die Worte, welehe den eIsten Fall
von Col. A bezeichnen, sind nicht erhalten. Die Schlussworte
von Col. B sprechen vou Hunden; sie sind als die
als schadenstiftend sind vielleicht Pferd, Maulesel, Esel zu
ken wenigstens scheint das &:rrll/-lTtIlW/-livov<; B 16 darauf
deuten 6. In dem zweiten Fall der Col. A (Z. 11 if.) ist das scha
denstiftende ']'mer ein Schwein, das besohädigte ein (starkfüssiges
Thier. Endlich geben die ersten Zeilen von Col. B Besti
für den Fall, dass Pferd, Maulesel, Esel beschädigt sind. Da
das zwischen dem Schluss von Co1. A nnd dem Beginn von Col
B fehlende Stück, wie es scheint, beträchtlich ist, dürfen wir
mnthen, dass die Bestimmungen von B 2 if., die sieh auf
Maulesel und Esel beziehen, nicht mehr eine Detaillirung
zweiten l!'alls (KapTaiTto<;) bilden, sondern sich auf einen
dritten Fall beziehen. Das entspricht auch der stark indlivildua­
Harrenden Weise unseres Gesetzes sehr wohl. Damit ergibt
als wahrscheinlich, dass Kap"['(tiTto~ den specielleren Sinn
(Rindvieh' lJat 7, der dann auch für das grosse Gesetz IV 36
zuhalten wäre 8. Demnach fmden wir die vier Haupthausthiere
im Gesetz genannt, um die es sich (freilich als schadenstiftende)
auch in germanischen Quellen vorzugswe;se immer handelt 9:

(Pferdes Huf, Rindes Horn, Schweines Zahn, Hundes Biss', wie
die friesische Formel lautet 1().

3. Die Rechtsfolgen der Beschädigung erfahren wir. nur
für die beiden Fälle der Co1. A. In dem zweiten Fall (Besohä-

oines Rindes durch ein Schwein) soll sowohl das soha­
denstiftende Thier dem Eigenthümer des Besohädigten zustehen,
als auch ... Zur noxae datio des Thiel'6s kommt demnach hier
nooh ein weiterer Nachtheil für den Schuldner, d. h. den Eigen­
thümer des schadenstiftenden Thieres, hinzu. Anders im ersten

5 v. Amira Nordgermall. Obligationenrecht I S. 400 N. 1.
a S. oben Note zu B 16.
7 So hier (anders im grossen Gesetz zu IV 36) auch Comparetti

und Baunack. .
8 Vgl. BZ. S. 24 zu IV 36 und S. 139.
9 S. z. B. Ed. Rothari 326, lex Alamannor. 102 § 12 uudlOS § 1.

10 Grimm Rechtsalterthümer 2 A. S. 664.
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rall der 001. A. Diese ganze Anfangsperiode des Fragments lässt
mehrere, Ja fast zahllose Möglichkeiten der Interpretation zu; die

der wurzelt zum grossen Thei! darin,
auch hier wie in dem grossen Gesetz (BZ. S.53) die Person,

Subjeet der einzelnen Verben ist, nioht genannt wird.
sohernt folgende den Vorzug zu verdienen. Das

'schädigende Thier - so sind die Anfangsworte von A nach Ana­
logie von A 14 ff. zweifellos zu ergänzen - soll dem o:blK'I']eti~,

d. h. dem EigenthUmer des beschädigten Thieres zukommen 11.

Neben dieser Rechtsfolge ist bedingungsweise eine zweite gesetzt:
er wird sich das Einfache zahlen lassen. Die Bedingung hierfür
ist ein <wenn er nioht annehmen will'. Das Einfaohe mag das
Einfache des Schadens 12 oder des Werths der beschädigten Sache
(nl.lli) und steht vielleicht im Gegensatz zu einem Duplum,
das in einem vom Gesetz vOI'her normirten Falle 18 zu leisten ist.
Das als Bedingung gesetzte Niohtannehmenwollen bezieht sioh
auf die Worte vorher Z. 2 ff.14: <und wenn er das eigne geben, das
aber haben will, was er hatte', So zweifelhaft auoh der nähere
Sinn dieser Worte ist, so ist das Resultat doch zweifellos, dass
es sich um einen Austausoh der beiden Thiere (TO FOV !1tlTllJ,
Tob' ö} zwisohen den beiden Parteien handelt; Jede Partei bo·

I ..

kommt das Thier der anderen, der Sohuldner, d. h, der Eigen·
thitmer des sobadenstiftenden Thiers, das beschädigte, der Gläubiger,
d. h. der o:blK'I']9d" das scbadenstiftende,

Demnach haben wir jedenfalls ein Wahlrecht zwischen zwei
Reohtsfolgen: Tausch der beiden Thiere oder Ersatzleistung. Je
nach dem, welche Person m·an unter dem <er' in <wenn er nicht
ll.m;whmen will' denkt, el'gibt sich ein Wahlreoht des Sohuldners oder
des Gläubigers, Ein Wahlrecht des Sohuldners anzunehmen wh'd
höchst verführerisch dm'eh die Vergleiohung des attischen, I'Ömi·
sehen und germanischen Rechts, welchen allesa.mmt ein Wahl·
recht des Gläubigers ganz fremd ist, Und doch müssen wir
diess Resultat abweisen. Spraohlioh hätten wir zwei Wege, zu

11 ijp.TJV Erd, s. BZ. S. 57,
12 S.· erstes Gesetz VI 23: a1 'TL K' dll.;'" d'Tar; ij 'TO lmll.oov, und

die Stellen BZ, S. 68 in N. 1.
18 Vielleicht dass der Eigenthümer des schadenstiftenden

Thieres selbst in culpa war? Vgl. z. B. Zimmern, Noxalklagen S. 98.
14 Wir fassen diese Worte nioht als Bedingu.ng zum Satz vorher'

(ijp.TJv) auf, in welchem Fa,}l Z. 2 bloss ui zu lesen wäre, sondern zum
folgenden ('TEtO'ij'TIXt, also KaI zu lesen),
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ihm zu kommen. Wir könnten einmal al Ka .FOl Il~ Afj l:lEK<1aeeU\
u. s. w. erklären mit 'wenn der Schuldner daB beschädigte Thier
nicht ~nnehmen will, so darf sich der Gläubiger das Einfache
zahlen laSBen'• Indess dies konnte das Gesetz nicht sagen wollen
denn es hätte damit das unwesentliche Moment erwähnt, das
sentliche ausgelassen. Unwesentlich rur den Gesetzgeber, ob
Schuldner das beschädigte Thier haben will oder nicht: wenn
nioht, lässt ers eben bleiben; wesentlich, ob der Schuldner das
schadenstiftende Thier hingeben will oder nioht; das Gesetz bätte
sagen müssen: will der Sohuldner aber sein eigenes Thler
noxae dare, dann u. s. w.

Man entkräftet diesen Einwand, wenn man hEK<1aeSCI.1
dem abgeleiteten Sinne von C zugeben, gestatten) nimmt: will
Sohuldner es (nämlioh den Tausch) nicht zugeben, so u. s.
Abel' auch diess ist sohwerlioh die des Gesetzes: das l:lEK­
<1aeeat steht als Correlat zum bOllllv Z. 3 und verlangt ein sinn­
liobes Ding als Object, kein Abstractum.

Weitere Einwände kommen hinzu, die gleichmässig zutreffen,
mag man nun den Satz al ••• beK<1aeeat in der einen oder der an·
deren Weise interpretiren. Einmal: hinge es erst noch von der
Wahl des Schuldners ab, ob das schadenstiftende Thier dem Gläu­
biger zustehen soll, so könnte der Anfang nioht sohlechthin no1'­
miren: €rrl T4J &btKlleeVTt li~llV. Weiter: wäre es der Scbuldner,
der die Wahl hat, dann müsste das Gesetz unter aUen Umständen
sprechen: will der Schuldner den Tausch niob~, so soll er zahlen,
KaTa<1Ta<1El wie in B 1. Das Subjeot zu T€l<1ilTat und zu ul Ka
Il~ A~ muss eine und dieselbe Person sein: derjeuige lässt sioh
zahlen, der den Tausch nicht wilL Endlich: hätte der Schuldner
die Wahl, so müssten die Zwischenworte Z. 2 ff. dahin erklärt
werden 'wenn der Gläubiger sein beschädigtes Thier geben, das
schadenstiftende aber haben will'. Aber dieses beschädigte Thier
als Objeot eines bOllllV aufzufassen, ist fast unmöglich; denn die
beiden Hauptfälle sind, wie A 6 ff. ergibt, der, dass das Thier
todt ist - dann ist es aber durch Zutragung (A 8 fg.) bereits
im Besitz des Schuldners -, und der, dass es verjagt und (vgl.
B 6 fg.) nicht wiederzufinden ist: dann lässt sich erst recht kein
MlJllV denken, da diess präsente Sachen als Object voraussetzt.

Alle diese Anstände heben sich, wenn man als wahlb~rech.

tigt den Gläubiger denkt. Er ist es, der nicht (annehmen" will,
nämlich das scbadenstiftende Thier: diess will ihm der Schuldner
, geben' und dafür das Thier, welches früher der Gläubiger hatte
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und das jetzt (so erklärt sich das Imperfect 8 €tX€v) entweder
tQdt und durch Zutragung im Besitz des Schuldners, oder ver­

'jagt ist, <haben', also jenachdem behalten oder erhalten. Dieses
lXl1v ist ein so allgemeiner Begriff, dass es auch auf das todte
und verjagte Thier passt. Der Gläubiger überlässt dem Schuldner
einfach sein Recht an dem beschädigten Thier, ob es lebend oder
tQdt ist; mag der Schuldner es sich eventuell selbst wieder zu
versohaffen suchen, wenn es verjagt ist. Will der Gläubiger das
sllhadenstiftende Thier nicht als genügenden Ersatz annehmen 15,

BO darf er einfachen Ersatz fordern, <sich zahlen lassen' 16.

Man kann sich schliesslich nicht verhehlen, dass auoh, bei
dieser Interpretation die Fassung des Gesetzes noch immer nicht
einwandsfrei erscheint. Der Eingangssatz : das sohadenstiftende
Thier soll bei dem Gesohädigten stehen, ist nioht so bedingungslos
riohtig, da er ja nur dann Platz greift, wenn der Gesohädigte
sein eigenes Thier dem Schuldner iiberlässt. Der zweite Satz
enthält also erst die nähere Begrenzung des ersten. Aufiallig
ist ferner die starke Betonung, dass der Sohuldner auf den Tausoh
eingehen will, da er ja darauf eingellen muss, mag er wollen
oder nicht, und es vielmehr lediglioh auf den Willen des Gläu­
bigers ankommt 17. -

1& FOt in Z, 4 nicht sibi sondern ei, d. h. SQ annehmen, dass
diese Annahme schuldbefreiend für den Schuldner (.1"01) wirkt. Dass dies
FOl ausdrücklioh hinzugesetzt ist, erklärt sich durch den Snbjectweohsel.

16 Sachlich das gleiche Resultat bei Lewy und Baunack.
17 Zu ganz abweichenden Resultaten würde folgende Interpreta­

tionführen : 'das schadenstiftende Thier soll schlechthin im Besitz und
Eigenthum des Gläubigers (der Schuldner aber hat die Mög­
lichkeit es sich wieder auszulösen, und zwar je nach der Wahl des
Gläubigers auf doppelte Weise, nämlioh:) und wenn der Schuldner das

Thier (d. h. irgend ein anderes ihm gehöriges Thier, das dem
schadenstiftenden gleichartig ist) dem Gläubiger hingeben, dafür aber
das wiederhaben will, das er früher hatte (also das schadenstirtende
Thier, das er hatte, bevor es dem Gläubiger verfiel - ihm mag gerade
dies Thiol' besonders werth und lieb sein), und wenn nun der Gläu­
biger das andere ihm angebotene Thier nicht annehmen will, so wird
sich der Gläubiger das Einfache (d. h. wohl nicht den einfachen Ersatz
des Schadens, sondern den einfachen Werth des schadenstiftenden
Thieres) zahlen (muss dann aber das schadenstiftende Thier
selbst dem Solmldner wieder herausgeben)'. Wir verwarfen diese ver­
lockeMe Interpretation hauptsächlich, weil 'irgend ein anderes ihm
gehöriges gleichartiges Thier' nicht wohl durch TO FOV ailTlll ausge­
drückt werden konnte: der bestimmte Artikel deutet auf ein ganz be­
stimmtes Thierindividuum.
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Die Rechtsfolge in diesem ersten Falle der Co1. A ist dem­
nach fur den Schuldner weniger sohwer als die in dem zweiten:
hier ein (sowohl als auch', dort nur ein (entweder oder'.
Daraus ergibt sich vielleicht einiger Aufschluss, von welchem
Fall der Aufang der CoI. A handelt. Denn wenn man hinzu­
nimmt, dass die beidan Thiere, das schädigende und das beschä­
digte, in dem ersten Fall lediglich als TO FOV mh6J und TO b'
ö bezeichnet sind, so ist die Vermuthung naheliegend, dass es
sich im ersten Fall um zwei gleichartige lS Thiere gehandelt hat:
ein Schwein hat das andere, ein Stier delt anderen beschädigt
u. s. w. In diesem Fall kann in der Uebergabe des scM,digen­
den Thieres ein vollständiger Schadensersatz liegen, eben weil
behle gleichartig sind, während der Verlust eines Rindes durch
Empfang eines Schweines meist nicht ausgeglichen wird, hier also
noch eine weitere Leistung hinzukommen muss 19.

4. Jeder Rechtsanspruoh des beschädigten Eigenthümers
ist indess· noch an eine Voraussetzung geknüpft, die je nach Vel'­
schiedenheit der Fälle dreifach verschieden ist:

1) Ist das Thier verjagt, so muss sein Eigenthümel' es
nach Möglichkeit verfolgen und 80 den Schaden abzuwenden
suchen, sonst griffe der Satz ein: quod quis ex culpa sua dam­
nUln sentit, non intellegitur damnum sentire. Daß Nähere über
Pflicht und Art der Verfolgung hat das Gesetz in einem uns nicht
erhaltenen Stücke bestimmt, d~nn in A 7 tritt das EmbillTlll wie
etwas schon bekanntes auf nnd in B 5 wird durch q ETPC(TTCU
ausdrücklioh a.uf frühere Sätze verwiesen..

2) Ist (las.Thier unmittelbar bei dem Kampf von dem an­
deren Thier getödtet, BO muss er das getödtete Thier dem Eigen'
thumer des tödtenden zutragen, d. h. ans Haus bl'ingen ein
Act, wie wir ihn genauer aus dem grossen Gesetz ur 45 ff.
(s. BZ. S. 110 fg.) kennen!\!. Ob auch hierbei Zeugen nöthig
sind, wissen wir nicht; vielleicht hat unser Gesetz die Zutragung
Bchon in dem verlorenen Anfangsstiick näher normirt 20.

18 Nicht 'gleichwerthige" wie Lewy ('das eine Thier hat das
amlere minder- oder höchstens gleichwerthige getödtet oder verletzt')
und nach ihm Baunaek ('im gleichen Werthe') wollen; in concreto
können auoh gleichartige Thiere verschiedenen und ungleichartige
gleichen· Werth haben; weiterhin unterscheidet das Gesetz aber
Thiere nur nach der Art, nicht nach dem Werth.

19 S. Lewy Note 3.
20 Das /1. ~"fP(1n(u A 10 kann sich auch auf das €1TE),eUGt,l A 8

beziehen.
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3) In einem dritten Falle soll der Beschädigte den Sohulel·
zur Besichtigung laden. A 10 verweist für diesen Fall auf

uns fehlende Bestimmungen, B 14 sagt einfach
~.K&All bEtKcrlWV. Näheres gibt B 5 ff. an, wenn es sich um Pferde
u. s. w. handelt; diese Bestimmungen scheinen aber mit den
ilbrigen nicht in vollem Einklang zu stehen. Denn die Lad ung
soll naoh B 5 ff. erfolgen, wenn das Pferd todt ist oder es nicht
möglich ist es zu verfolgen: A 8 aber schreibt für den Fall des
Todes ausdrticklich Zutragllng vor. Man könnte denken, die Zu'
tragung sei nur bei don Thieren nöthig, VOll denen der erste Fall
der Co1. A handelt, bei pferden aber nicht. Dem steht indess
entgegen, dass auch fUr diesen Fall, im Text ansohliessend, alle
drei Handlungen erwähnt werden: Z. 13 <ob er verfolgte oder
zutrug oder lud'. Entweder ist also der Satz Z. 5-7 anders zu
interpretiren, oder el' ist unvollständig oder inoorreot. Für die
Annahme fehlerhafter Ueberlieferung spricht das Z. 7 stehende
ilberß.üssige ~ oder?): hier könnte etwas ausgefallen sein.' Allein
eine Correctur oder Ergänzung ist schwer, da jedenfalls das hinter
TETV&Kl;J Z. 6 stehende II <oder> ein Ka1 sein müsste; etwa 1>10:

wenn es aber todt ist und os nicht möglich ist [os zuzutragen),
oder [wenn es verjagt ist und es nicht möglich ist] es zn verfolgen,
Boll Ladung geschehen.

Richtiger haben wir vielleicht so zu erklären. Die ganze
Stelle B 2 ff. handelt lediglich von der Verfolgung des verjagten
Thiers. Ist das Thier direct beim Kampf getödtet, 80 wird es
dem Schuldner zugebracht; ist es verjagt, so muss es verfolgt
werden; ist es aber (nicht in Folge des Kampfes, sondern in Folge
der Verjagung) auf der Flucht etwa durch Herabsttirzen vom Fel­
Ben oder im' Morast umgekommen 21, so hat sein Eigenthtimer
nicht nöthig, rS von dort herbeizuschaffen und dem Schuldner zu­
zutragen, sondem darf sich mit der Ladung des letzteren begnügen.
Ebenso, wenn von vornherein eine Vel'folgung nicht möglich ist

man kann sich leicht kretisohe Gebirgsscenerie für diesen Fall

21 L. 53 D. ad 1. Aqu. 9, 2: Boves alienoll in angUlltum locum
eoque effectum est ut deicerentur; vgl. das praecipitari in § 16

eod. 4,3 und 1. 51 D. de furt. 47,2, ferner, gerade von unserem Fall
kon. Gulathingslaug, Landsl. B. in c.35: Aber wenn eine Stute

gst,rielben ist in Sumpf oder Moor, in Fels oder Morast u. s. w.
iAe:nnlich c. 37 a. E. Lex Rom. Burgundionum c. 20: ita turbaverit

pereat.
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Die Ladung (J<aAflv) gesohieht an den Gegner vor 2 LJ"'~""U,

also rituell; und zwar soll sie innerhalb der nächsten 5
(nach stattgehabter Beschädigung) geschehen 22; der Ladende
dert, gerade wie beim Prozess iiber einen Sklaven, wenn
sich in ein Asylgeftüchtet hat 2S, mündlich aussergerichtlich
Gegner auf, sich mit ihm (und wohl auch den Zeugen?) an den
bestimmten Platz zu begeben, damit er dem dort an Ort und
Stelle nachweiseM, <wo es sei', <es' ist natürlich das verjagte oder
todte Thier. Ist das Thier unauffindbar, so ist eben diess nach­
zuweisen; es wäre sinnlos, von dem Beschädigten, wenn die Verfol~

gung des Thiers unmöglich ist, den Nachweis zu vel'1angeu, wo
cs sei; damit wäre ja sein Schadeusersatzanspruch für diesen Fall
illusorisch gemacht. Die ganze Ladung hat ebenso wie die Zu­
tragung des todten Thieres nur den Zweck, dem Gegner die Ge­
wissheit zu geben, dass ein Schade geschehen und nicht etwa
blos vqrgespiegelt oder durch eigene Achtlosigkeit des Klägers,
der die Verfolgung nicht vornahm, verursacht ist. Es bleibt dem
Gegner nun unbenommen, sich das entlaufene oder vetstürzte Thier
selbst wiederzuschaffen: dem Kläger ist das nicht zuzumuthen.
Die Worte orrij K' ij geben also nioht das an, was nachgewiesen
werden soll, auch sprachlich nicht (das wäre streng genommen
orrfj tO"n), sondern bezeichnen allgemein die Sphäre, auf die sich
der je na~h dem l!'all verschiedenes anstrebende Beweis bei der
Lokalbesichtigung bezieht.

5. Näher zum Eide sollen der EigenthÜmer und die bei­
den Ladungszeugen sein 25, gerade wie die Ladungszeugen im ersten
Gesetz LU 49 ff. und IV 6 ff. Gegenstand ihres Eides ist gerade
wie dort die Thats!l.ohe, ob der Gläubiger das Seinige, was ihm
obliegt, gethan, also jenaohdem ob er verfolgt, oder ob er zu·

22 Vgl. die Frist im ersten Gesetz TI 28 wo indess das b 'rß'i~

TeEVT' af-lEpew; wohl zu aAAU€aeal nioht zu TePOF€l1Tli'!:W gehört. Auch I 26.
28 Erstes Gesetz I 40 ff., BZ. S. 96.
24 Diess ist der Sinn von KaAf'lv al b€IKO'€'i B 10, wie aUll ~KdAlJ

b€IKOlwv B 14 fg. hervorgeht. Dei' al-Satz ist nicht Bedingung sondern
g-ibt den Inhalt der Ladung an; das grosse Gesetz sagt in gleichem
KaAlwv aTeOb€IKOd-rw. Aehnlich gibt bei der Anordnung des OPKIWT€POV
flf-lYJv der Satz mit al den Inhalt des Eides an; s. B 13 und erstes Ge­
setz III 51. Das cd = ob rechtfertigt sich wohl dadurch, dass dort
das Gelingen des Beweises, hier die Ableistuug des Eides einstweilen!
noch zweifelhaft ist. .

2Il B 12: aÖTov Kai -rove; f-lamJpave; dieselbe Formel, wie nach)
unserer dadurch unterstützten Lesung im grossen Gesetz IX 39.
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oder ob er ordnungsmäBsig geladen habe. Auch hier
sind die Zeugen vielleicht als Eideshelfer, aufzufassen 26,

doch möglicher Weise zur Verfolgung des Viehs Zeugen
mnzu2;uzi,ehlan unmöglich war 27. Wie verhält sich diese Eides­
vertheillulg zu dem von uns (BZ. S. 73 fg.) aufgestellten Prinoip?

sohwört hier wahrscheinlioh der Kläger llll; aber er beschwört
nicht die Thatsaohe, aus der die Verbindlichkeit des Beklagten
folgt, sondern das Nichtsein einer Thatsll.che, welche, weil sie ihm
selbst zur Schuld zuzurechnen wäre, seinen Anspruch hinfällig
'machen würde. Gemäss der Regel, dass reus in excipiendo actor
ast, dürfen wir auch hier den Kläger bei seiner Ableugnung des
ihm exceptionsweise gemachten Vorwurfs sachlich als Beklagten
ansahen, und insofern ist demnach der Eid, den er leistet, ein
Reinigungseid.

6. Drei mit einander in Zusammenhang, nicht, wie man
wohl gemeint hat, in Gegensatz stehende Ideen sind es, welche
im attischen und römischen Recht wie in den germanischen Rechten
den Sätzen über Haftung des schuldlosen Eigenthümers für Beschä­
digungen durch seine Thiere zu Grunde liegen: einmal die Idee,
dass das schadenstiftende Thiel' selbst sozusagen zurechnungsfähig
sein könne 29, gerade wie der schadenstiftende Sklave; sodann

26 HZ. S. 76.
27 Damit erledigen sich die Bedenken von Lewy N. 6, der das

Gesetz, für incorrect hält, und von Baunack.
28 /-l~ I1VblKOV iI/-lllv A 11. Möglich wäre auch Klage des Schuldners

auf Herausgabe des schadenstiftenden Thiers, das der Glil.ubiger ge­
pfil.ndet hat.

2\} Nähere Ausführung für das röm. Recht s. bei Zimmern Noxal­
klagen S. 41. 80 ff. 92 und sonst, Hepp Zurechnung § 12, Gesterding
Ztschft. f. Civilr. u. Proz. IV S.269-273, Vangerow Fand. In § 689 A.
Seil Noxalrecht S. 65 fg. Hieraus und nur hieraus erklärt sich neben
manchen andern Entscheidungen des röm. Rechts, z. B. der 1. 1 § 8 D. si
quadr. 9, 1, die hier besonders interessirende über den Kampf zweier
Thiere mit einander handelnde 1. 1 § 11 eod.: eum arietes vel boves
eommisissent et alter alterum oooidit, Quintus Mucius distinxit, nt si
quidam is perisset qui adgressus erat, cessaret actio, si is, qui non
provocaverat, eompeteret aotio. Die striete Konsequenz der Rctio de
pauperie würde ergeben, dass der beschädigte EigenthÜIDer die lI.ctio
jedenfalls hätte. Aber es gilt hier analog das Recht, das bei streitenden
Menschen (s. 1. 62 §D. ad 1. Aqu. 9, 2, 8. indess auch Heinecciull
IuriBpr. Rom. et Att. I S.545) gilt, nnd die Wormser Reformation VI
1 tit. 21 § 2, welche die gleiche Entscheidung allB dem röm. Recht
~ntnommell hat, begrÜlldet sie damit: •dann das Gesetz der Natur

Rhein. Mus. f. Philol. N. F. XLI. 9
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die, dass der Eigenthtimer, um sich nicht selbst mitschuldig
machen, sich von dem sohuldigen Thiel' lossagen miisse llO ;

dass diess nicht dm'oh blosse Del'eliction 81, sondern durch

gabe an den Geschädigten zu gesohehen habe, damit dieser

Thier selbst bestrafen könne 82. Erst später ist hier wohl

erlaubt Gegenwere'. Wie alt und ursprünglich diese Auffassung
belegt Leist Gräcoital. Rechtsgesch. S. 448 N. e. Die gleiche 'Vor·
stellung der Zurechnungsfähigkeit des Thiers tritt in den germanischen
'Reohten hervor, z. B. ,wenn das norwegisohe Recht (Magn. Kon.
Gulathingslang, Lands!. B. in c, 35), natürlich unabhängig vom röm.
Recht, den gleichen Satz enthält wie die eben besprochene 1. 1 § 11
ferner wenn der Edictus .Rothari 324. 326 (vgl. 323) den Eigenthümer
eines schadenstiftenden Hundes dann für nicht haftbar erklärt, wenn
der Hund toll war; ferner in den Bestimmungen der nordischen Rechte,
wonach die Ersatzpflicht mit wachsender Schnld des Thierll wächst:
s. z. B. Magn. Kon. Gulathingslaug, Landsl. B. e. 37 a. E.: tödtet ein
Stier einen Stier, wird der halbe, tödtet ein Stier eine Kuh oder irgend
ein noch nicht ID'eijähriges oder ein hornloses Rind, der ganze Schaden
vergütet; ferner ebenda c. 85: greift ein Hengst den andern an und wird
getödtet kein Ersatz; wdtet ein Hengst eine Stute - ganzer Ersatz,
Wdtet eine Stute einen Hengst halber Ersatz u. s. w. Ebendahin

. gehört, dass nach schwedischem Recht (Helsingelagen) ganzer Ersatz zu
geben ist, 'wo das gewdtete Thier dnrch Gebundenheit gehindert war
sich zu vertheidigen' v. Amira a. a. O. S. 400. Vgl. endlich die Be.
merkung von Grimm Rechtsaltert. S. 670*.

llQ Deutlich tritt diese Idee der Entsühn ang in dem .attischen
Gel'ichtsverfahren bei dem Prytaneion (Gilbert Staatsalt. I S. 364)
und bei Plato leg. IX p.873 D. hervor; sie liegt auch der noue deditio
des öffentlichen Roohts zu Grunde, s. Leist a. a. O. S. 448 N. e. SeIl a. a. O.
S. 8 ff.

81 Indess findet sich auch diese im früheren und späteren sächsischen
Recht: der Eigenthümer wird seiner SchadensersatzpHicht ledig, wenn
er das schadenstiftende Thier aus seiner Gewere verstösst oder nicht
wieder in seine Gewere nimmt. L. Saxonum .arg. 18. 52. 53 vgl. mit
57, und zu 18 die Note von Richthofen in Pertz Monum. Leges 'V;
Sachsenspiegel II 40 § 1. 2. S. Kraut 'Vormundschaft I S. 351 und
genaueres bei Behrend, Stendaler Urtheilsbuch S. 77 ff.

tl\l S. Grimm Rechtsaltert. S. 664**, Hepp. a. a. O. S. 102. Deutet
darauf auch das Solonische Gesetz (in Plutarchs Bericht, Solon c, 24)1
Die Bestrafung des schuldigen Sklaven durch den Beschädigten schinnnert,
wie Hepp richtig bemerkt, auch durch in dem Platonischen (Leg. IX
p. 879 A) 1tapao(yrw "Cov bOOAOV ö J(€J("Cl'Jfltvo~ "CqJ 't'pwGtVTI XPi'\<J9a 1 0 Tl
I1v E9tA1;J, zu welcher Formel zu vgl. erstes Gort. Ges. II 85 u. BZ. S. 105
N. 25. - Wie nahe dem Alterthum (und nicht blos diesem) der Gedanke
der Bestrafung VOll Thieren liegt, ist bekannt. Einige Nachweise bei
Hepp a. a. O. S. 103 fg.; dazu für röm. Recht die Bestra.fung (les bos
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des Sohadensersatzes aufgetreten, den der Besohädigte
dem besohädigenden Thier erhält, und damit war auoh der

frei für' die Vorstellung, dass der Herr des Thiere Scha­
;deJlsel~saj;z in Geld zu leisten berechtigt oder verpflichtet sei.

Im Verfolge M dann bekanntlich das römische nnd mit
übereinstimmend das attische Reoht, von dem wir freilich

Detaillirteres wissen BB, zu dem Resultat gekommen, dass
der Eigenthümer des schadenstiftenden Thieres - abgesehen von
einer ihm oder einem Dritten zur Last fallenden culpa eine
Verpflichtung gegen den Beschädigten nur dann habe, wenn das
Thier oontra naturam sui generis geschadet hat; und zwar geht
diese Verpflichtung je naoh Wahl des Schuldners darauf, entweder
den Schaden zu ersetzen oder das schuldige Thier dem Eigen­
thümer des besohädigten auszuliefern 34: die noxae datio ist zu
einer Vergünstigung für den Sohuldner geworden.

Dem gegenltber weisen die germanischen Rechte durohaus
kein unter sich übereinstimmendes und in sioh einheitliohes Prinzip
&nf3Q ; hervorgehoben sei, was für unser Gortyner Reoht Interesse
darbietet, und das sind die eigenthümlichen Bestimmungen, welohe
hier gerade rur den speoiellen Fall der Besohädigung von Vieh
duroh Vieh gelten. Sohon dau für diesen Fall so vielfaoh be­
sondere nicht der Regel folgende Sätze gelten 36, ist flir uns von

srator bei Festus v. Termino; für jüdisches Recht die Steinigung des
Ochseu, der einen Menschen getödtet hat II Mos. 21 v. 28. 29. 32; da~u

Michaelis Mosaisches Recht VI S. 133 :/i.
ss Ueber die ßMßl'} Terpa:lt'6~UJv s. Meier-Schömann-Lipsius der

Attische Prozess II S. 652 fg. Thalheim Griech. Rechtsalterthümer § 15
N.2. Zimmern Noxalklagen S. 92 ff. Vgl. ferner Leist Gräcoital. RGesch.
S. 500 fg., Kohler Ztschft. f. vergI. RWissschft. III 8. 199 fg. B,;;';. S. 168
bei N. 11. - Alte Vermuthung, die von Paulus Sent. I 15 § 1 erwähnte
lax Pesulania sei die lex SoloIDa, von der Plutarch Solon c. 24 berichtet.

134 Die Formelworte sind in 1. 1 § 11 D. si quadr. 9, 1 am Ende
erhalten: s. Lenel Ed. perp. S.I55.

135 Kraut Vormundschaft I S. 348:/i. unterscheidet rur das ältere
deutsche Recht 13 Systeme: unbedingte Schadensersatzpflioht, wobei je­
doch Uebergabe des sohadenden Thiers ein Theil des Schadens
abgetragen wird; Schadensersatzpflicht mit der Möglichkeit, derselben
durch sofortige Dereliction des Thiers ledig ~u werden; blosse Pflioht

,zur nOxae datio. Vgl. ferner Stobbe Deutsch. Privatr.III § 202. Grimm
Rechtsaltert. S. 664 ff. Wilda Strafr. d. Germ. S. 588 ff. Hepp Zurecll­
nung 8. HiS ff. von Amira Nordgerman. Obligo Recht I S. 396 ff. 726 fg.

86 S. Wilda a. a. O. S. 592 ff. Häufig ist die Bestinlluung, dass
jede Partei den halben Schaden zu tragen habe (Nachweise bei Wilda
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Interesse, da wohl auoh die Gortyner Sätze ein eben nur für
Fall geltendes Sonderrecht bilden, während das rÖm. Recht
abgesehen von der oben Note, 29 mitgetheilten 1. 1 § 11
Bi qu. 9, 1 auoh in diesem Fall sein Prinzip oonsequent
llisst 37•

Innerhalb dieses Sonderreohts wird sodann,
es für das Gortyner Reoht kennen, auch in einer Reihe gelrm:ll.ni,so]ier
Reobte naoh den einzelnen Thierarten individualisirt. Grund und
Zweck dieser Individualisirnng ist ein sehr versohiedener: so
machel! z; B. nordgermanische Reohte 38 was sieh (8. oben
N. 29) aua der alten Vorstellung von einer Sohuld des Thieres
selbst erklärt einen Untersohied danaoh, ob das sohaden-

S. 598 N. 2. 6). Dazu vergleiohe man das Mosaisohe Reoht (II. Mos.
21 v. 35, s. Lewy S. 26 N. 1; dazu indess auoh Saalsohiitz Mosaisohes
ReohtII N. 1089): wonaoh, wenn ein Oohse einen anderen erstösst, der
lebende verkauft und der und der todte zwisohen beiden
Parteien getheilt wird. Sofern die beiden Oohsen gleiohwerthig waren,
führt auoh diess, auf anderem juristisohem Wege, zur Halbirung des
Sohadens. Dieser Reohtssatz ist nioht nur in das oanonisohe Recht (c. II
X. de ini. 5, 36; dazu die eigenthümliche Satzung im Nomooanon § 274
bei Ootelerius eooles. monum. 1) und mehrfach in deutsohe Quellen
übergegangen, s. Schwabenspiegel (ed. GengIer) c. 178 § 8; Purgoldta
Reohtabuoh IV 0. 17 (bei Ortloff Rl'ohtsquellen TI), sondern findet sich
seltsamer Weise auoh in einer Reihe altschwedisoher Provinzialreohte
ähnlioh wieder; Nachweise bei v. Amira a. a. O. S. 400 N. 2. - Auf
dem Gedanken der Theilung des Sohadens ruhen alLoh die eigenartigen
Bestimmungen, wonach der Schuldner das verwundete Thier gesund
pflegen muss; so lange behält der Gläubiger das sohadenstiftende Thier.
S. Purgoldts Rechtshuoh IV c. 18. Eisenaoher Reohtsbuoh III 56 (bei
Ortloff a. a. O. 1) und Goslarer Stadtrecht L. 503 § 102 (bei Goschen
die Gosl. Statuten S. 43). (Dazu indess zu vgl. Reohtsb. naoh Distinot.
II 7 d.6 [bei Orloff a. a. O. IJ; Saohsensp. TI 54 § 5; Schwabensp. [ed.
GengIer) 0. 180 § 7; Ruprecht v. Freisings Rechtsbuoh [ed. Maurer]
o. 141.)

97 Muss nioht auoh naoh Analogie der 1. 52 § 3 D. ad 1. Aqu. 9, 2
für das rom. Recht angenommen werden, was die Wormser Reformat.
VI 1 tit. 21 § 4 (so oben N. 29) aussprioht: 'Item so man nit weisse
oder fürbringen mag, welchs Thier das andre am ersten angangen habe,
so ist ihr jetweders Hern einander nit p:lliohtig'?

llS YgI. z. B. die lex Wisigothorum: sie unterscheidet Besohädi.
gungen duroh Bienen (VIII 6 § 2), duroh iumenta veI armenta aut alia
peoora (ibo 4 § 7), duroh Hunde (ib. 4 § 20). Gerade eine besondere
Festsetzung für Hunde, wie sie auch unser Gesetz hat, findet sich sehr
häufig.
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de Thior einer stärkeren Thiergattung als das beschädigte
oder nicht 89. Im Gortynel'· Recht scheint die Indivi­

sirnng lediglich auf ökonomisohen Gesiohtspunkten zu beruhen.
Auch das findet sich in germanischen Reohten, dass zu

Uebergabe des Thieres selbst nooh eine feste oder je nach
Höhe deB Schadens wechselnde Summe hinzugezahlt werden

muss 40 jeine solche Bestimmung scheint unser Gesetz für seinen
zweiten Fall (A 14 ft'.) enthalten zu haben. .

Ganz fremd dem römischen, sehr vertraut hingegen den
germanischen Reohten ist es endlioh, dass unser Fragment einen
Ta usoh der Thiere eintreten lässt: der Besohädiger erhält bei
Hingabe seines Thieres das besohädigte zurüok 41.

Dass aber, wo überhaupt in irgend einer Weise noxae datio
vorkommt, der G läubiger das Reoht hat statt ihrer Ersatz in
Geld zu f 0 rd ern, dieser Satz ist, wie dem römischen sO auch
dem germanischen Recht fremd, und eine dem Gortyner R~cht

ganz eigenthümliche Fortbildung der urspriinglich zu Grunde lie­
genden Rechtsgedanken.

Bonn. Franz Biioheler. Ernst Zitelmann.

89 8. v. Amira a. a. O. S. 400, Wilda a. a. O. 8. 594. S. oben in
N.29.

40 VgI. le:K Alamannor. 102 § 11; le:K Ribuaria 46 § 2 (neuere Hand­
Bchriften) tribuat et solvatj dazu 1. Wisigoth. VIII 6 § 2 mit eigen­
thümliohem Motiv; bei Tödtung von Mensohen duroh Thiere wird nach
dem fränkisohen Reohte (I. 8alioa 36 [38], 1. Ribuar. 46 § 1) die Hälfte
des Wergelds in Geld, die andere Hälfte duroh Uebergabe des sohaden-
stiftenden Thiers geleistet. '

41 Die Volksreohte lassen bald die beiden oonoreten Thiere gegen­
einander ausgetausoht werden, sei es mit, Bei es ohne Zusatzzahlung
Seitens des Schuldners, so die le:K Ribuaria er PaotUl! Alamann.
III 16 = oap. add. Baluz. 37 (i so pro eo sol-
vat) und die lex Alamann. 102 (ipsum pro eo et [var.: aut] 3 sol.
componat)j bald muss der des sohadens en Thieres

Entgegennahme des Thieres ein s gleioher
geben (simile quale quaudo fragiatum est: Libllr

Papiensis Roth. 328; simile reddat,: lex Wisigoth. VIII 6 § 2; aHud eius­
dem meriti reddll.t ebenda 4 § 7). Diese letztere Bestimmung bat auch
das Mosaische Reoht, aber nur für den Fall, dass der Sohuldner selbst
in culpa war: lIMos. 21 v. 36. S. oben in N. 26. - Das rein röm.
Recht der noxae datio egen findet sich, wohl recipirt, in der le:K
Burgundionum Gundo B § 1. So tief ist jener Satz, dass die
Thiere zu tauschen seien, eingewurzelt, dass er selbst in späteren Reohts­
büohern, welohe das röm. Recht geben wollen, noch hervortritt; s. Joh.
Purgoldts Reohtsbuoh IV c. 17 (bei Ortloff Reohtsquellen II). - Na­
turalersatz in unserem Fall für getödtetes Vieh im altBohwedisohen
Reoht: v. Amira a. a. O. S. 726. Man muss bei diesen Sätzen sich
gegenwärtig halten, dass Viehbussen überhaupt dem altdeutsohen Reoht
nioht fremd waren; s. Grimm Rechtsaltert. S.667. 587.




